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V.

Kirchen- und Schulwesen.

I. Kirche.
H'. Evangelische Kirche.

Ueber den religiös-sittlichen Zustand des Volkes

geben uns die eingelangten Visitations - und Pfarrberichte,
so wie andere Wahrnehmungen im Allgemeinen folgende

Auskunft.
Das Hauptrefultat, das aus der Zusammenstellung der

einzelnen Angaben gewonnen wird, ist von demjenigen des

vorigen Jahres wenig verschieden. Die Gottesdienst-
lichkeit ist sich im Ganzen gleich geblieben; die Geistlichen

sprechen in der Mehrzahl über den Besuch der sonntäglichen

Predigten ihre Zufriedenheit ausund beinahe durchgehends

wird die zahlreiche Theilnahme am Abendmahle, besonders

am Osterfeste als eine erfreuliche Erscheinung hervorgehoben.

Ein Theil der evangelischen Gesellschaft, der durch die

Frage über die Einführung der Kirchenzucht angeregt, fich

hinzuneigen zu den Separatisten ansing und damit umging,
das Abendmahl gemeinfchaftlich mit den letztern zu genießen,

hat später die Erklärung abgegeben, daß er, durch die Art,
wie die Synode sich über die Kirchenzucht geäußert habe,

belehrt, seine zu Gunsten der Einführung derfelben

ausgesprochenen Wünsche fallen lasse und das Abendmahl wieder

mit den Mitgliedern der Landeskirche genießen werde.

Die Separatisten oder Diffenter nehmen an

Zahl nicht zu. 'Sie leben meist zerstreut in einzelnen
Pfarrgemeinden. An Versuchen zu Proselytenmacherei fehlt es
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nicht; namentlich geschieht es durch Aussendung missionirender

Handwerker und durch Bildung von Lehrern, welche zur
Uebernahme von Privatschulen bestimmt sind. Die Behörden

machen es sich jedoch zur strengen Pflicht, darüber zu wachen,

daß in dieser Beziehung die bestehenden Gesetze nicht

umgangen werden. Die Fortschritte der Neutäufer bleiben bei

der Energie, mit der ihnen von Seite der Gemeinden, wo

fie sich frifch niederzulassen suchen, entgegen getreten wird,
ziemlich unmerklich. Sie haben mit den Separatisten gemein,

daß sie öfters sich weigern, von Geistlichen der Landeskirche

ihre Ehen einsegnen und ihre Kinder taufen zu lassen, fo

wie auch dieselben in die öffentlichen Schulen und zum
Consirmandenunterricht zu schicken. Die beiden ersten Fälle
werden nicht von den kirchlichen, fondern von den

Polizeibehörden behandelt, gehören deßhalb nicht Hieher. Bei
Verweigerung von Schulbefuchen wird den Vätern der Ausweis

gestattet, daß ihre Kinder durch Privatunterricht die gleichen

Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, wie durchschnittlich
die Kinder von gleichem Alter in den öffentlichen Primarschulen

; vermögen sie aber diesen Ausweis nicht zu leisten

und fahren sie dennoch fort, ihre Kinder vom Schulbefuche

abzuhalten, fo werden die betreffenden Gemeindsbehörden

aufgefordert, den Hausvätern, welche die ihnen durch
Verfassung und Gcfetz auferlegte Pflicht, für den Unterricht
ihrer Kinder zu sorgen, fortwährend vernachlässigen, ihre
väterliche Gewalt durch Bevogtung zu entziehen. Ein
ähnliches Verfahren tritt ein bei Weigerungen der Väter, den

unterweifungspflichtigen Kindern den vorgeschriebenen

Consirmandenunterricht ertheilen zu lassen. Da der Mangel
eines gesetzlich gültigen Admissionsscheines nachtheilige Folgen

mit sich führt, fo kann nicht zugegeben werden, daß ein

Vater feine Kinder ohne deren Einwilligung diefen Folgen

durch Entziehung des Confirmandenunterrichtes aussetze.

Deßhalb wird in solchen Fällen angeordnet, daß die Kinder,
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wo sie auch sonst noch Religionsunterricht genossen haben,
bei einem ovdinirten Geistlichen in die Unterweisung gehen,

indem nur ein solcher nach bestehenden Gesetzen die Admission

ertheilen kann. Nach vollendetem Unterrichte wird dann den

Kindern freigestellt, ob sie durch die Admission sich in die

Landeskirche aufnehmen, oder aber freiwillig die nachtheiligen

bürgerlichen Folgen tragen wollen, welche aus der Weigerung,

sich die Admission ertheilen zu lassen, hervorgehen.

Wenn ein Vater sich auch diesen Anordnungen der Behörden

nicht unterziehen will, so tritt dann wie oben der Fall ein,

wegen Nichterfüllung feiner Pflichten gegen feine Kinder die

Bevogtung über ihn zu verhangen. Bis setzt ist die Anwendung

diefer Maßregel fehr felten nothwendig gewesen.

Unter den, in Bezug auf die christliche Lehre von der

Landeskirche Abweichenden find schließlich noch wie im vorigen

Zahr die Antonisten oder Anhänger des Anton
Unternährer zu erwähnen. Zn denjenigen Gemeinden,

wo sie früher sich zeigten, haben sie fich im Laufe diefes

Jahres ruhig verhalten; dagegen ist diefe Secte in der

Gemeinde Gsteig, Amts Interlaken, wo siebereits vor mehr
als zehn Jahren um sich zu greifen angefangen hatte, aber

durch die Anordnung der Staatsgewalt eingedämmt worden

war, auf's Neue wieder aufgetaucht. Sie zählte bereits

etwa zwölf Anhänger, als im Herbst die Polizei und die

richterlichen Behörden fich zum Einschreiten gegen dieselben

und zur Verhaftung des Hauptes und vier anderer Personen

veranlaßt sahen, indem die verderblichen, sede bürgerliche

Ordnung untergrabenden Lehren dieser Secte, namentlich

diejenige von der Weiber- und Gütergemeinschaft ungescheut

ausgeübt wurden. Die daherige Procedur war am Ende des

Jahres noch nicht oberinstanzlich beurtheilt.
Was in Bezug auf die Sittlichkeit unseres Volkes

in den früheren Berichten Gutes gefagt worden ist, kann

größtentheils setzt noch bestätiget werden. Dagegen haben
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auch die Erscheinungen, welche früher Anlaß zu wohlbegründetem

Tadel gegeben, fo wie die Ursachen derselben immer
noch nicht abgenommen. Daß die Sittlichkeit aber auch

nicht gewinnen könne, wenn mit Besetzung der Sittengerichte

leichtsinnig verfahren oder gar, wie aus zweien

Amtsbezirken ausdrücklich gemeldet ist, ein unwürdiges Spiel
damit getrieben wird, so daß entweder Männer gewählt

werden, deren Wahl offenbar nur eine Satyre ist, oder

wenn die Wahl bloß dazu mißbraucht wird, um sich an

politischen Gegnern zu reiben, wird wohl Niemand läugnen.

Bei der sehr großen Zahl von Trinkörtern aller Art und der

hin und wieder sehr laxen Wirthshauspolizei fand fich der

Regierungsrath veranlaßt, das Kreisfchreiben vom 8. JUli
zur strengen Handhabung der Wirthschaftspolizei zu erlassen,

fo wie durch ein anderes vom 28. Mni den Wirthen die

Aufnahme ununterwiefener Kinder ohne Begleit älterer
Perfonen untersagt wurde.

Die Art, wie die Pfnrrberichte über die
Berufsthätigkeit der Geistlichen selbst und deren Erfolg fich

äußern, gibt den erfreulichen Beweis, daß die große Mehrheit

derfelben ihre hohe Bestimmung erkennt und sie

unermüdlich zu erreichen strebt, wenn auch das Ergebniß ihrer
Bemühungen nicht immer den gehegten Erwartungen
entspricht. Dieses Urtheil wird durch die Vi si ta ti on s-
berichte bestärkt, welche sich über die Amtsführung der

Geistlichen durchgehends günstig äußern. Wir dürfen
jedoch hierbei nicht verschweigen, daß die Visitationen im
Durchschnitte von den Kirchgenossen nicht sehr zahlreich

besucht werden, folglich das an denfelben abgegebene Urtheil
nicht immer als der wahre Ausdruck der eigentlichen Gesinnung

der Kirchgemeinde anzusehen ist. Durch die Visi,
tationsberichte selbst sind die Behörden zu keinerlei

Verfügungen gegen einzelne Geistliche veranlaßt worden. Mehr
in der Form von Wünschen als von Beschwerden haben
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nur vier Gemeinden Bemerkungen über die Amtsführung
ihrer Pfarrer gemacht, die zum Theil als wirklich erheblich
den Betreffenden zur Berücksichtigung mitgetheilt, zum Theil
aber als mit den Amtspflichten des Geistlichen unverträglich
vom Erziehungsdepartement abgewiesen wurden.

Die Synode befchäftigte fich hauptfächlich mit der

Fortsetzung früher angefangener Arbeiten. Die liturgische
Commission hatte einen Entwurf von Gebeten für den

sonntäglichen und wöchentlichen Gottesdienst,
die Kinde rlehren und die Admiffion vorgelegt, so

wie zuvor schon den einzelnen Capiteln mitgetheilt, sedoch

nicht zur gehörigen Zeit, um auch von diesen gründlich
berathen werden zu können. Deßhalb beschloß die Synode,
das Gutachten der Capitel über den Entwurf abzuwarten.

Ueber das Probeheft eines neuen Kirchengefangbuches

sielen verschiedene, theils belobende, theils tadelnde Bemerkungen.

Ohne bestimmte Grundsätze aufzustellen, beauftragte
die Synode ihre Gefangbuchcommifsion mit Berücksichtigung

der ausgesprochenen Wünsche und Rathschläge, die angefangene

Arbeit fortzusetzen. Ferner wurden von der Synode

folgende Anträge an obere Behö rden gemacht. I. An
den Großen Rath : daß empfangene Gemeindsteuern,
wenn fie nicht zurückerstattet werden können,
fortan nicht mehr an derVerehelichung hindern
möchten. II. An dcn Regierungsrath: I) daß künftighin
die Sorge für das Einzuggeld bei Verheirathungen

nicht mehr dem Copulirenden, fondern
dem Geistlichen des Burgerorts übertragen
werden möchte, welcher ohne daherige Bescheinigung

den Verkündungsschein nicht herauszugeben

hätte; auch möchte die Vorweisung
eines Armatur- und Feuereimerscheines als
Requisit zur Copulation wegfallen. 2) Daß die
Militärbehörden suchen möchten, ihre Muste-

10
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rungen nicht mit den Festtagen in Collision zu
bringen. Die beiden ersten Anträge sind in diesem

Zahre noch nicht erledigt worden ; in Bezug auf den letztern

hat es fich gezeigt, daß Störungen des Gottesdienstes und

der Sonntagsfeier durch Militär nur bei zweien Anläßen

eingetreten, und daß sie mehr durch zufällige Umstände, als
durch organische Anordnungen hervorgerufen, überdieß auch

fogleich von den betreffenden Behörden gerügt worden seien.

Endlich wies die Synode die Frage über die

Zweckmäßigkeit der Einführung der Krankencommunion
zur Vorberathung an die einzelnen Claßverfammlungen. Es

fällt diefer Gegenstand zum Theil zustimmen mit der von
der Synode und dem Erziehungsdepartement bereits in
verneinendem Sinne begutachteten, aber vom Regierungsrath

noch nicht entschiedenen Frage über die Zuläßigkeit
der Administration der Sacramente und der
Copulation in Privatwohnungen.

Die geistlichen Stellen sind dieses Zahr um zwei

vermehrt worden durch die vom Großen Rath am 30. November
beschlossene Errichtung der Helfereien Kcindergrund und

Vauffelin. Die Errichtung der Helferei Kander-
grund geschah in der Absicht, für die religiösen Bedürfnisse
der sehr 'ausgedehnten Kirchgemeinde Frutigen besser zu sorgen,

als es bisher durch den Pfarrer allein geschehen konnte.

Zu dem neuen Helfereibezirke gehören die Schulkreise Kcm-

dersteg mit Gastern, Mitholz, Kcindergrund. Der Helfer
übernimmt in seinem Bezirke alle pfarramtlichen Funktionen,
fo wie die specielle Seelsorge nach den Vorschriften der

Predigerordnung. Der Wohnsitz des Helfers ist zu

Bunderbach, wo eine Wohnung für denfelben mit einem Locale

für die Predigten und Unterweisungen erbaut werden soll.

Die Functionen an Sonn- und Festtagen werden abwechselnd

in der Capelle zu Kcindersteg und im Helfereigebäude zu

Bunderbach gehalten. Die Helferstelle wird als Vorposten



- 147 -
nach freier Wahl besetzt, und ist verbunden mit einem

jährlichen Einkommen von Fr. 1000 und einer Entschädigung

von Fr. 60 für Holz und freier Benutzung von Wohnung
und Garten. Da gleich nach Erlaß des Großrathsdecretes

provisorische Locale sowohl für den Gottesdienst als für die

Wohnung des Helfers zu Kandergrund aussindig gemacht

werden konnten, fo beschloß der Regierungsrath, die Stelle
sofort zur definitiven Besetzung ausschreiben zu lassen; die

Wahl fällt ins künftige Zahr.
Die Errichtung der Helferei Vciuffelin ist eine

Folge der unterm 28. November 1839 vom Großen Rathe
beschlossenen Lostrennung der Gemeinde Romont und der

Kirchgemeinde Pieterlen. Die Gemeinden Vauffelin und

Plagne, welche bisher ein eigenes Kirchspiel ausmachten,
jedoch keinen Pfarrer hatten in ihrer Mitte, fondern von

demjenigen zu Pery bedient wurden, bilden nun mit der

Gemeinde Romont vereinigt den Helfereibezirk Vauffelin.
Die Functionen des Helfers sind die gewöhnlichen pfarramtlichen

nebst der speciellen Seelsorge nach den Vorschriften
der Predigerordnung. Sein Einkommen besteht in Fr. 1000

auS der Staatskasse, 9 Klafter Holz von der Gemeinde und

freier Wohnung, nebst Land. Der Helfereibezirk ist zur
Errichtung und Unterhaltung einer eigenen Kirche und einer

Wohnung für den Helfer verpflichtet. Auch hier wurden

fofort die nothigen proviforifche« Anordnungen getroffen,
damit mit Anfang des nächsten Jahres ein einstweiliger

Pfarrverwefer seine Functionen antreten könne.

Auf das Ansuchen der Gemeinde Ligerz wurde vom

Erziehungsdepartement unterm 26. März die Vorfchrift, daß

in den vier jährlichen Festzeiten an den ersten Communions-

tagen dafelbst in französischer Sprache Gottesdienst
gehalten werde, als unnöthig und nicht mehr im Bedürfnisse

der Gemeinde liegend aufgehoben.

Nach ausgelaufener Amtsdauer wurden unterm 18. Zum
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vom Regierungsrathe sechs Decanate neu besetzt, nämlich

Bern durch Herrn Professor Lutz; Nydau durch

Herrn Pfarrer Steinhäuslin in Neuenstadt; Burgdorf
durch Herrn Pfarrer Faßnacht in Jegenstorf; Büren durch

Herrn Pfarrer Bay in Schöpfen; Langenthal durch

Herrn Pfarrer Flügel in Wynau ; Biel durch Herrn Pfarrer
Krieg in Neuenstadt. Das Decanat Thun versah an der

Stelle des nach Vinelz versetzten Herrn Pfarrer Studer in
Erlenbach provisorisch Herr Pfarrer Sprüngli in Stefstsburg.

Ueber einen einzigen Geistlichen, Herrn Pfarrer Ditt-
linger in Lotzwyl, mußte die Abberufung verhängt
werden (8. Juni), weil er geständig war, Armensteuern

Hinterhalten und in feinen eigenen Nutzen verwendet zu haben

(es sind jedoch diefe Steuern auf Reclamation der Behörde
wieder erfetzt worden), und weil die Kirchgemeinde felbst aus

diefem und anderen in der Persönlichkeit des Herrn Ditt-
linger und dessen Betragen überhaupt liegenden Gründen

dessen Entfernung verlangte.

Der am 9. März des vorigen Jahres von der Pfarre
Dießbach abberufene Herr A d olf S t i e rli n wurde wieder
(24. April) im Kirchendienste angestellt, nachdem er
aus freien Stücken die Erklärung abgegeben hatte, er werde

sich von nun an bei der Administration des Abendmahls

genau an die bestehende kirchliche Ordnung halten.

Das bernifche Ministerium verlor in diesem Jahre
sieben Mitglieder durch den Tod, erhielt dagegen (7. Sept.)
einen Zuwachs von fünf neuen Candidaten. Der statisti-
sche Personalbestand des bernifchen Ministeriums am
Ende des Jahres 1840 ist folgender:

Mitglieder deö Ministeriums 316
Darunter Cantonsangehörige 272

Aus andern Cantonen 40

Nichtschweizer 4.










































































